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Vorwort

Suchet der Stadt Bestes […] und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.
Jer. 29, 7

Schon seit der Sesshaftwerdung und der Gründung von Siedlungsgemeinschaf-
ten beschäftigen sich die Menschen mit der Frage, wie sie ihre lokalen Gemeinwe-
sen des Siedlungsverbandes am besten organisieren können. Exemplarisch dafür 
steht ein rund 2600 Jahre altes Zitat des Propheten Jeremia. Seit dieser Zeit müssen 
Probleme bewältigt werden, die durch das Zusammenleben von Menschen entste-
hen. Damals wie heute sind deren Interessen aber nicht immer gleichlaufend. Es 
braucht daher Verfahren zur Entscheidungsfindung und zum anschließenden Voll-
zug. Angesichts dieser grundlegenden Einsicht will die vorliegende Arbeit einen 
juristischen Beitrag dazu leisten, der Stadt Bestes zu suchen.

Sie profitiert zweifellos von meiner Erfahrung als Stadtrat in meiner Vaterstadt 
Arzberg, denn Kommunalrecht ist gelebtes Recht der politischen Akteure. Dadurch 
habe ich wertvolle Einblicke in das politische und verwaltungsorganisatorische 
Innenleben einer Gemeinde erhalten, das für Außenstehende oft ein Arkanum 
bleibt. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass sich wissenschaft-
liche Arbeit und kommunalpolitisches Engagement in den letzten vier Jahren 
gegenseitig befruchtet haben, wofür ich sehr dankbar bin. Die Arbeit wurde von 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth 
im Sommersemester 2019 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Li-
teratur sind bis Anfang Juli 2019 berücksichtigt.

Ein besonderer Dank gilt dem Betreuer der Arbeit, Prof. Dr. Markus Möstl, der 
mich als Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl stets gefördert hat. So konnte ich nicht 
nur diese Arbeit erstellen, sondern hatte darüber hinaus – dank der mir gewährten 
wissenschaftlichen Freiheit – die Möglichkeit, auch weitere Aufsätze zu veröffent-
lichen. Herrn Prof. Dr. Heinrich Wolff sei für die zügige Zweitkorrektur gedankt. 
Großer Dank gilt meiner Frau Raphaela, die mich in der Endphase der Fertigstel-
lung und darüber hinaus in der Zeit des Referendariats bedingungslos unterstützt 
hat und freundlich darüber hinweggesehen hat, dass ich die meiste Zeit an meinem 
Schreibtisch verbracht habe. Gewidmet ist die Arbeit meinen Eltern, denen gleich-
zeitig auch der größte Dank gebührt. Sie haben mich von Kindesbeinen an stets 
unterstützt und standen mir helfend zur Seite. Vor allem aber haben sie vielfältige 
Interessen in mir geweckt, unabdingbare Voraussetzung für die universitäre Aus-
bildung, die sie mir ermöglicht haben.

Bayreuth / Arzberg i. Ofr. im Sommer 2019� Stefan Brodmerkel
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Teil 1

Einleitung

§ 1 Anlass der Arbeit

A. Wieder zunehmende Bedeutung des ländlichen Raums

Die Beschäftigung mit dem ländlichen Raum ist in der Politik, und damit auch 
im Recht, tendenziell zugunsten der Verbünde aus Industrie, Dienstleistung und 
Wissenschaft, die in den Ballungsräumen liegen, an den Rand des Interesses ge-
drängt. Durch Abwanderung aus den ländlichen Räumen in eben diese Ballungs-
räume und die dadurch induzierte zunehmende Verstädterung verstärkt sich diese 
Entwicklung. Immer weniger Menschen werden mit immer weniger Wählerpoten-
tial gleichgesetzt, womit immer weniger Themen des ländlichen Raums im politi-
schen und gesellschaftlichen Diskurs ihren Platz finden. Nicht zuletzt hat die ste-
tige Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Urproduktion und das erreichte 
Niveau der Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln dazu beigetragen, dass in 
diesem Bereich Arbeitsplätze weggefallen sind und damit die gesellschaftliche Be-
deutung der Landwirtschaft sowie das Interesse am ländlichen Raum zurückgegan-
gen sind.1 Immer größer werdende Wahlkreise lassen die Zahl der Abgeordneten 
aus ländlichen Gebieten schrumpfen und damit die „Lobby“ für diesen Raum im 
politischen Prozess kleiner werden.2

Betrachtet man auf Makroebene einzelne ländliche Regionen, so lässt sich aber 
auch ein gegenläufiger Trend feststellen, der Weg aus der Stadt zurück aufs Land. 
Teilweise überwiegt der Zuzug sogar den Wegzug und der Rückgang der Bevöl-
kerung in ländlichen Räumen geht allein auf einen Überschuss bei der Sterberate 
zurück. Der ländliche Raum wird als Rückzugsort von den Anforderungen einer 
globalisierten Gesellschaft begriffen. Er ist zum Ruheort für Berufstätige gewor-

	 1	Ein normativer Niederschlag der noch hohen Bedeutung der Landwirtschaft in der 
Nachkriegszeit findet sich etwa in den Art. 163 bis 165 BayVerf, vgl. Schmidt am Busch, in: 
Meder / Brechmann, Verfassung des Freistaats Bayern, Art. 163 Rn. 1. Auf Verfassungsebene 
werden hier besondere Programmsätze für die Landwirtschaft normiert, vgl. Lindner, in: 
Lindner / Möstl / Wolff, Verfassung des Freistaats Bayern, Vorbem. zu Art. 163 ff. Rn. 1, 2.
	 2	Dies gipfelt in der Forderung, den ländlichen Raum in Garantie- und Selbstverantwor-
tungszonen aufzuteilen, innerhalb derer die Bürger stärker Selbstverantwortung übernehmen 
sollen, mit anderen Worten sich selbst überlassen werden sollen, Aring, in: Faber / Oswalt, 
Raumpioniere in ländlichen Regionen, S. 42 (54 f.).
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den und zum Ruhestandsort im Alter.3 Nach wie vor sind im ländlichen Raum oft 
mittelständische Unternehmen mit langer Tradition angesiedelt, die in ihrem spe-
ziellen Tätigkeitsfeld Weltmarktführer sind. Für einzelne Gemeinden sind diese 
Betriebe von immenser Bedeutung, sind sie doch oftmals einer der Hauptarbeit-
geber und sorgen für das überwiegende Gewerbesteueraufkommen, eine Haupt-
einnahmequelle der Kommunen. Das Narrativ des abgehängten ländlichen Raums 
ohne Zukunft gibt also keineswegs die ganze Wahrheit wieder.

In Anbetracht der Disparitäten zwischen verschiedenen ländlichen Räumen, 
die sich aus nach wie vor bestehender und teilweise sogar neu steigender Bedeu-
tung mancher Regionen und rückläufiger Bedeutung anderer Regionen ergeben, 
möchte die Arbeit einen juristischen Beitrag, zur Auseinandersetzung mit den 
dortigen Verwaltungsstrukturen liefern. Dabei ist zu bedenken, dass es aus raum-
geographischer Sicht keineswegs den einen ländlichen Raum gibt,4 vielmehr las-
sen sich verschiedene Raumtypen benennen, die jeweils ein eigenes Siedlungsbild 
aufweisen und sich im Hinblick auf wirtschaftliche, infrastrukturelle, kulturelle 
und soziale Merkmale voneinander unterscheiden. Es liegt auf der Hand, dass 
ländliche Räume im Umfeld großstädtischer Agglomerationen, solche im Umfeld 
von Oberzentren und völlig peripher gelegene Räume ohne ein Oberzentrum, das 
in angemessener Zeit erreicht werden kann, jeweils unterschiedliche Vorausset-
zungen aufweisen5 und damit auch differenzierte Anforderungen an staatliches 
Handeln stellen, dessen Organisationsrecht entsprechend flexibel sein muss. Dies 
trifft insbesondere auf Gemeinden zu, die uneingeschränkt die erste Stufe der Ver-
waltungsorganisation bilden.

Dennoch kennt das Grundgesetz keineswegs unterschiedliche Gemeindetypen, 
sondern ordnet in Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG nur an: „Den Gemeinden muß das Recht 
gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Das Bild der Gemeinde, das dem 
Grundgesetz zugrunde liegt, muss also einerseits durchaus Gestaltungsmöglich-
keiten zulassen, damit eine Verwaltungsstruktur entsteht, die auf die unterschied-
lichen Voraussetzungen aufbauen kann und sich unterschiedlicher Problemlagen 
annehmen kann. Andererseits müssen bestimmte Grundstrukturen immer gewahrt 
sein, kennt das Grundgesetz eben doch nur den einen Rechtsbegriff der Gemeinde 
und gerade keine unterschiedlichen Gemeindetypen.

	 3	Henkel, Das Dorf, S. 175 ff., 139 ff.
	 4	Ritgen, DVBl, 2017, 1007 (1009).
	 5	Schlömer, in: Fachinger / Künemund, Gerontologie und ländlicher Raum, S. 25 (26 f.); 
Henkel, Das Dorf, S. 263 ff.
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B. Ständige Veränderung der kommunalen Aufgaben als Motor  
für die Weiterentwicklung des Organisationsrechts

Die kommunale Selbstverwaltung unterliegt einem ständigen Wandel, der in der 
Literatur allzu oft als Dauerkrise wahrgenommen und beschrieben wird.6 Dies be-
ginnt in der Zeit der Weimarer Republik, in der die Krise der kommunalen Selbst-
verwaltung als Folge eines inneren, unauflösbaren Gegensatzes zwischen ihr und 
dem Demokratieprinzip gesehen wurde,7 geht hinweg über die Zeit der großen 
kommunalen Reformen der 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik, in der – ob-
wohl die verfassungsrechtliche Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung 
mit Art. 28 Abs. 2 GG in den staatsorganisationsrechtlichen Teil der Verfassung 
gewandert ist und damit die Krise aus der Weimarer Zeit gelöst schien – von „nicht 
mehr ausreichender Deckung [des Rechts] mit einer veränderten Wirklichkeit“8 
gesprochen wurde, eine „schleichende Aushöhlung“ der Selbstverwaltung9 diag-
nostiziert wurde, der Deutsche Städtetag „Rettet unsere Städte jetzt!“10 forderte 
und schließlich eine „Verfassungstheoretische Neukonzeption der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie“11 vorgelegt wurde, und dauert bis in die heutige Zeit 
an, in der einer „Erosion der örtlichen Selbstverwaltung“12 das Wort geredet wird.

Als Gründe, die zu dieser anhaltenden „Krise“ geführt haben sollen, werden 
ganz unterschiedliche genannt:

Durch die Verlagerung verschiedener staatlicher Aufgaben auf die kommunale 
Ebene als Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis13 (bzw. Pflichtaufgaben nach 
Weisung in Ländern mit einem monistischen Aufgabenmodell)14 kam es zu einer 
Verschiebung des Gleichgewichts zwischen der politisch-gestalterischen Kraft  
der ehrenamtlich tätigen Bürgerschaft im Rahmen der Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises15 und der Kommunalverwaltung, die überwiegend die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises zu bewältigen hat.16 

	 6	Engels, Die Verfassungsgarantie kommunaler Selbstverwaltung, S. 3.
	 7	Vgl. nur beispielhaft Forsthoff, Die Krise der Gemeindeverwaltung im heutigen Staat, 
S. 29; Köttgen, Die Krise der kommunalen Selbstverwaltung.
	 8	Scheuner, AfK, 1973, 1 ff.
	 9	Blümel, in: VVDStRL 36 (1978), S. 171 (188).
	 10	Deutscher Städtetag, Rettet unsere Städte jetzt! Vorträge, Aussprachen und Ergebnisse 
der 16. Hauptversammlung des Dt. Städtetages v. 25. bis 27. Mai 1971 in München.
	 11	Burmeister, Verfassungstheoretische Neukonzeption der kommunalen Selbstverwaltungs-
garantie.
	 12	Krausnick, VerwArch 102 (2011), 359 ff.
	 13	Gelegentlich werden solche Übertragungen als uneingeschränkt positiv für die Gemeinde 
bewertet, vgl. Faber, in: AK GG, Art. 28 Abs. 2 Rn. 38; Brohm, DÖV, 1986, 397.
	 14	Vgl. Henkel, Die Kommunalisierung von Staatsaufgaben; Henneke, DÖV, 2013, 825 (830);  
Tettinger, in: Mann / Püttner, Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, § 11 Rn. 34.
	 15	Eine umfassende Aufzählung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises findet sich bei 
Laier, Der kommunale Finanzausgleich, S. 25 f.
	 16	Saipa, in: FS Faber, S. 117 (122), mit dem wichtigen Hinweis, dass die Übertragung 
staatlicher Aufgaben vor allem die Kommunalverwaltungen stärken und nicht die kommunale 


